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1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige 
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das 
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1)

Informieren Sie sich jetzt über die vielen weiteren Vorteile 
Ihres neuen Kontos unter Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) 
oder www.bezuegekonto.de

Bundesweit für Sie da: 
Mit Direktbank und
wachsendem Filialnetz.
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nachhaltige Mitbestimmung erfordert zum einen ein zeitgemäßes Personalvertre-
tungsrecht. Zum anderen setzt sie vor allem das Engagement der Akteure in den 
Dienststellen voraus. Erst der Personalrat erweckt das Personalvertretungsrecht 
zum Leben.
Im November wird der Deutsche Personalräte-Preis 2015 im Rahmen des Schöne-
berger Forums in Berlin verliehen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen 
bereits auf Hochtouren. Ende Juni tagte die Jury: Expertinnen und Experten aus 
Verwaltung, Wissenschaft und Gewerkschaften konnten aus 50 Einsendungen 
auswählen. Sie nominierten zehn Projekte für die Auszeichnung. Lesen Sie ab Sei-
te 4, welche Initiativen nominiert wurden.
Kriterien für die Bewertung der einzelnen Projekte waren deren konkrete Auswir-
kungen auf die Arbeit und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten sowie die 
Umsetzbarkeit und Übertragbarkeit auf andere Dienststellen. Darüber hinaus 
prüften die Jurorinnen und Juroren alle eingereichten Arbeiten auch mit Blick auf 
die Teamleistung, auf Innovation, Nachhaltigkeit und soziales Engagement.
Mit der Auszeichnung wollen die Veranstalter die Arbeit von Personalräten sicht-
bar machen und die Interessenvertretungen motivieren, sich ideenreich und effek-
tiv für die Belange der Beschäftigten einzusetzen. „Im Fokus“, so Juror Michael 
Kröll von der Fachzeitschrift „Der Personalrat“, „stehen Wertschätzung und Aner-
kennung – auch der vielen ‚stillen‘ Gremien, die sich klug und kreativ für die Be-
schäftigten stark machen.“

Die Redaktion wünscht viel Spaß beim Lesen und eine schöne Sommerzeit!
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Interessenvertretung
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Das Themenspektrum der eingereichten Projekte reicht von 
innovativen Maßnahmen zum Arbeitsschutz, der Gestaltung 
von Arbeitsverträgen über Dienstvereinbarungen für leistungs-
geminderte Beschäftigte bis hin zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement. 
Der Deutsche Personalräte-Preis wird in den Kategorien Gold, 
Silber und Bronze verliehen. Einen Sonderpreis vergibt außer-
dem die Huk-Coburg und die DGB-Jugend lobt eine Auszeich-
nung für beispielhafte JAV-Arbeit und Projekte für jugendliche 
Beschäftigte und Auszubildende aus. 
Die feierliche Preisverleihung und offizielle Bekanntgabe der 
Gewinner erfolgt auf dem „Schöneberger Forum“ am 25. No-
vember 2015 im Kosmos Berlin mit Gästen aus Politik, Ge-
werkschaften und Wissenschaft. 
Hier die Kurzbeschreibungen der nominierten Projekte für den 
„Deutschen Personalräte-Preis 2015“ in alphabetischer Rei-
henfolge:

Einsatz für vier Wände – Gesamtjugend- und 
 Auszubildendenvertretung Stadt Wolfsburg
Es fehlen bezahlbare Wohnungen für Auszubildende in Wolfs-
burg. Viele überlegen, ihre Ausbildung in einer anderen Stadt 
zu beenden oder danach umzuziehen. Die Gesamtjugend- und 

Auszubildendenvertretung (GJAV) entwickelte mit Unterstüt-
zung von ver.di Jugend und Auszubildenden im November 
2014 die Kampagne „Einsatz für 4 Wände“. In einem Work-
shop erarbeiteten sie ein „Grundgerüst“, wie günstiger Wohn-
raum für Azubis geschaffen werden kann, führten Aktionen 
durch und machten in Gesprächen mit dem Oberbürgermeis-
ter auf die dramatische Situation aufmerksam. Das langfristi-
ge Ziel: Den öffentlichen Dienst attraktiver gestalten, um dem 
demographischen Wandel entgegenzuwirken. Mittlerweile 
konnte eine Wohngemeinschaft für vier Azubis bereitgestellt 

Die Nominierten für den Deutschen Personalräte-Preis 
2015 sind gesetzt. Die Jury traf in Berlin ihre Entscheidung 
und wählte aus über 50 Bewerbungen insgesamt zehn 
Kandidaten für die drei Edelmetall- und zwei Son derpreise. 
Der „Deutsche Personalräte-Preis“ ist eine Initiative der 
Fachzeitschrift „Der Personalrat“ und wird bereits zum fünf-
ten Mal gemeinsam vom Bund-Verlag, Frankfurt, und der 
Huk-Coburg verliehen. Mit dem Preis sollen die Arbeit von 
Personalratsgremien in Deutschland grundsätzlich gewür-
digt und herausragende Projekte ausgezeichnet werden. 

von Christof Herrmann



Weitere Informationen 
zum „Deutschen Personalräte-
Preis 2015“ finden Sie unter 

www.dprp.de
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werden. Die GJAV strebt an, einen zentral gelegenen Wohn-
block mit bezahlbaren Mieten zu schaffen und steht dazu in 
Verhandlungen mit dem Oberbürgermeister.

Regelungen zur dienstlichen E-Mail-Kommunikation –
Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim 
Staatlichen Schulamt Main-Kinzig-Kreis, Hanau
Die dienstliche Kommunikation über E-Mails, besonders auch 
über private E-Mail-Accounts und außerhalb der Dienstzeit, 
hatte ein solches Ausmaß angenommen, dass sich die Ar-
beitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheb-
lich erhöhte. Der Gesamtpersonalrat suchte nach Wegen, die-
se zu reduzieren und sammelte ab September 2013 Regelun-
gen an Schulen und Beschwerden von Lehrerkräften und 
recherchierte die rechtlichen Grundlagen zum Datenschutz 
und zur besonderen Situation des Arbeitsplatzes von Lehr-
kräften. Im Mai 2015 schloss der Personalrat dann eine Dienst-
vereinbarung, die die Kommunikation über die digitalen Me-
dien regelt. In dieser wird vereinbart, dass eine dienstliche 
 E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt werden muss, auf die 
über einen dienstlichen Rechner zugegriffen werden muss. 
Die Nutzung privater Computer etc. kann nicht verlangt wer-
den. Besonders geregelt wurde auch, dass E-Mails zielgerich-
tet an die einzelnen Personengruppen geschickt werden und 
nicht über einen globalen Verteiler.

Gegen Gewalt am Arbeitsplatz –  
Gesamtpersonalrat Stadt Wolfsburg
Der Umgang mit Gewalt ist ein Thema, das viele Beschäftigte 
betrifft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter, im Au-
ßendienst oder im Allgemeinen sozialen Dienst sind hier mit 
Beschimpfungen und Bedrohungen bis hin zu tätlichen Angrif-
fen konfrontiert. Der Gesundheitsausschuss des Gesamtperso-
nalrats setzte sich intensiv mit diesem Thema auseinander und 
entwickelte eine Grundsatzerklärung sowie einen Leitfaden 
gegen Gewalt am Arbeitsplatz. Die im April 2014 unterzeich-
nete „Grundsatzerklärung gegen Gewalt am Arbeitsplatz“ 
enthält, dass keine Gewalt gegen Beschäftigte toleriert wird 
und jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in Gewaltsituati-
onen umfangreiche Unterstützung erhält. Ausdrücklich wird 
auch darauf hingewiesen, dass diese Grundsatzerklärung für 
alle Beteiligten bindend ist. Zudem werden sämtliche Füh-
rungskräfte verstärkt für das Thema sensibilisiert.

Wettstreit um Azubis – Jugend- und Auszubildenden-
vertretung Universitätsklinikum Essen
Die JAV am Uniklinikum Essen suchte nach Wegen, die Stär-
ken der 42 Stationen hervorzuheben und Schwächen in der 
Ausbildung zu beseitigen. Gleichzeitig sollten die Azubis aktiv 
in die Verbesserung ihrer Ausbildung eingebunden werden. 

Zusammen mit der Pflegedirektion führt die JAV 2012 einen 
Fragebogen ein, in dem die Auszubildenden die peripheren 
Stationen des Universitätsklinikum anonym bewerten. Die Er-
gebnisse werden einmal jährlich mit der Pflegedirektion und 
den Stationsleitungen besprochen und die besten fünf Statio-
nen ausgezeichnet. Mit der Einführung des Fragebogens ist 
ein interner Wettstreit auf den Stationen entstanden und jede 
Station bemüht sich deutlich stärker um die Auszubildenden. 
Nach aktueller Auswertung haben sich einige Stationen deut-
lich verbessert und Projekte eingeführt, um die Ausbildungs-
qualität zu optimieren. 

Auf dem Laufenden per Telefonkonferenz –
Personalrat Bosch BKK, Stuttgart
Der Informationsstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Elternzeit ist oft unzureichend, obwohl gerade sie bei einer 
Rückkehr in den Beruf viel Unterstützung benötigen. Der Per-
sonalrat suchte nach Möglichkeiten, diesen Personenkreis 
auch während der Elternzeit zu erreichen und auf dem Lau-
fenden zu halten. Der Personalrat entschied sich für die Durch-
führung einer Telefonkonferenz. Die Teilnehmenden waren 
von dem Informationsaustausch begeistert. Besonders wurde 
geschätzt, mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu 
sein. Zusätzlich entstand eine Verteilerliste für die Zusendung 
von Protokollen und internen Stellenausschreibungen. Da die 
Konferenz so erfolgreich war, plant der Personalrat, nun jähr-
lich diesen Informationsaustausch anzubieten – bei Bedarf 
auch öfter.

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie –
Personalrat Polizeidirektion Neumünster
Im Laufe der Jahre kam es zu immer größeren Belastungen für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion Neu-
münster im Wach- und Wechselschichtdienst, unter ande-
rem auf Grund eines überalterten Personalstandes 
mit eingeschränkter Dienstfähigkeit sowie ver-
mehrter Einsätze in geschlossenen Einhei-
ten. Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und 
Beruf war unter diesen Umständen kaum 
noch möglich. Personalrat und Dienstherr 
entwickelten gemeinsam Ideen, wie da-
mit am besten umzugehen ist. Im Dezem-
ber 2012 schlossen die Parteien eine 
Dienstvereinbarung über die Gestaltung der 
Arbeitszeit. In dieser Vereinbarung werden nun 
die Schwerpunktdienste und auch die variable Arbeits-
zeit geregelt. Aufgenommen wurde ebenfalls eine Mindestre-
generationszeit von 72 Stunden, die als Block zu gewähren ist 
und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders ge-
schätzt wird. Entsprechende Regelungen wurden zwischen-

TITEL
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zeitlich für andere Polizeibehörden in Schleswig-Holstein ver-
einbart. Für die gesamte Landespolizei Schleswig-Holstein 
wird eine solche Vereinbarung für 2015 angestrebt.

Einsatzmöglichkeiten langzeiterkrankter 
 Beschäftigter – Personalrat Stadt Bochum
Der Personalrat definierte die Weiterbeschäftigung langzeiter-
krankter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als ein wichtiges 
Zukunftsfeld der Personalentwicklung und erarbeitete dazu 
ein Konzept. Eine Projektgruppe aus Personalrat, Schwerbe-
hindertenvertretung, Gleichstellungsstelle, Stabsstelle für Ar-
beitssicherheit, Gesundheitsschutz und verschiedenen Fach-
ämtern erstellte einen Fragebogen, mit dem der Personalrat in 
der gesamten Verwaltung die bestehenden Einsatzmöglichkei-
ten ermittelte. Daraus entstand eine Konzeption „Einsatzmög-

lichkeiten für leistungsveränderte Beschäftigte“, die den aktu-
ellen Stand darlegte, die Ziele festlegte und Schritte beschrieb, 
wie diese Ziele umgesetzt werden könnten. Einen besonderen 
Schwerpunkt legte die Projektgruppe auf die Budgetierung 
des Personalaufwands, da der Einsatz leistungsveränderter 
Beschäftigter oft Sparmaßnahmen zum Opfer fällt. Deses Kon-
zept lag zum Zeitpunkt der Bewerbung dem Verwaltungsvor-
stand der Stadt Bochum zur weiteren Entscheidung vor.

Vereinbarung gegen Befristungswildwuchs –  
Personalrat Stiftung Europa-Universität Viadrina, 
Frankfurt/Oder
Der Rückgang von unbefristeten Stellen, die immer stärkere 
Aufsplitterung von Stellen und die Zunahme kurzer Befristun-
gen von zwei oder weniger Jahren hat die Situation für den 
wissenschaftlichen Mittelbau immer mehr verschärft. Der Per-

sonalrat wollte mit einer Dienstvereinbarung ein deutliches 
Zeichen gegen den „Befristungswildwuchs“ an deutschen 
Hochschulen setzen. Die getroffene Vereinbarung ist eine der 
ersten dieser Art bundesweit. Geregelt ist, dass Erstverträge 
in der Promotionsphase über mindestens drei Jahre geschlos-
sen werden, spätere Verträge über mindestens vier Jahre. In 
der Promotionsphase selbst dürfen nur noch mindestens hal-
be Stellen vergeben werden, angestellte Promovierende und 
Postdoktorandinnen und -doktoranden müssen mindestens 
40 Prozent der Arbeitszeit für ihre eigenen Qualifikationsar-
beiten zur Verfügung haben. Die familienpolitische Kompo-
nente – bei der Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 
18 Jahren wird das Beschäftigungsverhältnis um zwei Jahre 
je Kind über die Höchstbefristungsdauer hinaus verlängert – 
gilt nun zwingend.

„Gute Arbeit“ an der Uni – Personalrat Technik  
und Verwaltung Hochschule Bochum
Der Personalrat nahm die Ergebnisse einer DGB-Indexbefra-
gung als Basis, um Ideen zu entwickeln, wie die Arbeitsbedin-
gungen verbessert werden können. In einem ersten Schritt 
entwickelte er ein Hochschulleitbild, in dem er unter anderem 
festlegte, dass sehr gute Arbeitsbedingungen mit sicheren Ar-
beitsverhältnissen ein Ziel der Hochschule ist. In weiteren 
Punkten legte er das Werteverständnis dar, zu dem auch 
„Gute Arbeit“ gehört. Hier ist das Ziel, sehr gute Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen, die die Gesundheit der Beschäftigten 
fördern und sichere Arbeitsverhältnisse ermöglichen. Die 
Hochschule definiert sich nun als „Gute Arbeitgeberin“. In 
Gesprächen mit den Fachbereichsleitungen und Interessen-
vertreterinnen und -vertretern konnte erreicht werden, dass 
„Gute Arbeit“ ein eigenständiges Thema im Hochschulent-

Gemeinsam stark: Die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Personalräte-Preises 2014 freuen sich über ihre Auszeichnungen. 
Foto: Simone M. Neumann



wicklungsplan 2016 bis 2021 sein wird. Schließlich konnte auch er-
reicht werden, dass in das Hochschulgesetz NRW ein „Rahmenko-
dex für gute Beschäftigungsbedingungen“ aufgenommen wurde. 
Die Umsetzung steht noch aus.

Lehrergesundheitstag – Personalräte Walther-Lehmkuhl-
Schule und Theodor-Litt-Schule, Neumünster
Die Personalräte beider Schulen entwickelten einen „Lehrergesund-
heitstag“ mit einem großen Angebot an Workshops und Seminaren. 
Die Personalräte luden Referentinnen und Referenten unter ande-
rem zu den Themen Zeitmanagement, Burnout erkennen und was 
dagegen getan werden kann und zum Umgang mit Stress ein. Des 
Weiteren sollten interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ent-
spannungstechniken lernen können. Der Personalrat wollte mit die-
sem Gesundheitstag praktische und leicht umsetzbare Tipps geben. 
Die Resonanz auf die Veranstaltung war äußerst positiv, denn viele 
Beschäftigte hatten sich schon viel früher entsprechende Tipps und 
Hilfen gewünscht. Ein weiterer Gesundheitstag ist für das Schuljahr 
2015/16 angedacht, für das Schuljahr 2014/15 war zudem ein Schul-
entwicklungstag in Kooperation mit einer Neumünsteraner Gemein-
schaftsschule geplant („Übergang und Kooperation“), ebenfalls vom 
örtlichen Personalrat begleitet.

Die Jurymitglieder

·  Karsten Arendt, Personalrat Kreis Offenbach
·  Prof. Dr. Ulrich Battis, Professor an der Humboldt-Universität zu 
Berlin

·  Frank Braun, Bevollmächtigter öffentlicher Dienst Huk-Coburg
·  Andreas Gehrke, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

·  Elke Hannack, Stellvertretende Vorsitzende des DGB, verantwort-
lich für die Bereiche Bildung und Forschung, Jugend, Frauen und 
den öffentlichen Dienst

·  Sven Hüber, Vorsitzender des Bundespolizei-Hauptpersonalrats 
beim Bundesministerium des Innern

·   Michael Kröll, Verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift  
„Der Personalrat“

·   Achim Meerkamp, Bundesfachbereichsleiter,  
Mitglied des ver.di-Bundesvorstands

·   Angelika Neubäcker, Mitglied im Hauptpersonalrat beim 
 Bayerischen Bildungsministerium

·   Arnold Plickert, Stellvertretender Bundesvorsitzender der 
 Gewerkschaft der Polizei
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einer Mitgliedschaft 
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AUS DEM BUND

Bund

Kein gutes Zeichen: Zulage für 
höherwertiges Amt soll wegfallen
Das Bundeskabinett hat am 15. Juli das Sieb-
te Besoldungsänderungsgesetz beschlossen. 
Dieses sieht, neben einigen Verbesserungen 
für den Bereich der SoldatInnen, die Strei-
chung der Zulage für die Wahrnehmung eines 
höherwertigen Amtes (§ 46 Bundesbesol-
dungsgesetz – BBesG) vor. Zur Begründung 
wird ein angeblicher Mehraufwand bei der 
Auszahlung der Zulage aufgrund der bundes-
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung an-
geführt. Der DGB hat sich im Rahmen des 
 Beteiligungsverfahrens gegen die ersatzlose 
Streichung der Zulage ausgesprochen. Sie sei 
1997 mit dem Ziel erlassen worden, den Be-
amtInnen einen Anreiz zu bieten, einen hö-
herwertigen Dienstposten vertretungsweise 

zu übernehmen, ohne dass dies zu Mehrkos-
ten bei den öffentlichrechtlichen Dienstherren 
führt. Zudem habe man die Zulage als Maß-
nahme zur Stärkung des Wettbewerbs- und 
Effizienzbewusstseins der öffentlichen Verwal-
tung angesehen und wollte den leistungsori-
entierten Personaleinsatz verbessern sowie 
die Mobilität erhöhen. Angesichts dieser man-
nigfaltigen Gründe sei es, so der DGB, umso 
erstaunlicher, dass der Gesetzgeber den § 46 
BBesG nun streichen möchte, ohne dafür 
überzeugende Argumente vorzutragen. Die 
angekündigte Streichung werde die Bereit-
schaft der BeamtInnen, vertretungsweise Auf-
gaben eines höherwertigen Amtes zu über-
nehmen, nicht befördern. Der DGB sprach sich 
dafür aus, die freiwillige Übernahme von mehr 
Verantwortung und den damit erbrachten 
Nachweis von Flexibilität auch weiterhin zu 
honorieren.

Führung in Teilzeit verwirklichen
Im Rahmen des Demografiedialogs der Bun-
desregierung hat die Arbeitsgruppe F „Der öf-
fentliche Dienst als attraktiver und moderner 
Arbeitgeber“ vor der Sommerpause die Hand-
lungshilfe „Führen in Teilzeit“ beschlossen. 
Sie richtet sich primär an die Bundesverwal-
tung, kann aber auch für andere Ebenen hilf-
reich sein. Obwohl seit Jahren gesetzliche 
Rechte für die Wahrnehmung von Führungs-
aufgaben in Teilzeit geschaffen wurden, ha-
pert es in der Umsetzung. So wird die Ausnah-
meregelung vom Recht auf Teilzeit für Füh-
rungskräfte „soweit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen“ oft deutlich 
zu weit interpretiert. Die Handlungshilfe stellt 
klar: Dies gilt nur für wirklich schwerwiegende 
Beeinträchtigungen der dienstlichen Aufgaben. 
Bloße organisatorische Anpassungen muss die 
Behörde in Kauf nehmen. Bei der Umsetzung 

Qualifikationen anerkennen!

Bei den seit 2009 geltenden Regelungen der Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Berufsqualifikationen für Laufbahnen des Bundes stehen Veränderungen an. 
Überwiegend begrüßt der DGB die geplanten Neuerungen in der sogenannten Lauf-
bahnbefähigungsanerkennungsverordnung (LBAV). Sie gehen vielfach auf eine An-
hebung der Standards in der zu Grunde liegenden EU-Richtlinie zurück. Die LBAV 
betrifft nicht nur die spanische Polizeianwärterin mit bestandener Prüfung oder den 
erfahrenen Bauassessor aus einer griechischen Hafenverwaltung, die in Deutschland 
BeamtInnen werden wollen. Sie betrifft jede und jeden, der oder die von der europa-
weiten Bildungsmobilität Gebrauch macht und einen Abschluss in einem Mitglieds-
staat der EU, des EWR bzw. eines anderweitigen Vertragsstaates erworben hat. Doch 
so sperrig der Name der Verordnung, so unbekannt ist sie oftmals in den Amtsstu-
ben. Nicht einmal gängige Portale wie www.anerkennung-in-deutschland.de geben 
– jenseits der Lehrerkräfte – eine Auskunft zur Anerkennung bei BeamtInnenlauf-
bahnen. Der DGB vermisst angesichts solcher Informationslücken Vorgaben für mehr 
Transparenz. Damit betroffene KollegInnen Klarheit über ihre Rechte und deren Ver-
hältnis zum überkommenen Laufbahnrecht erhalten, fordert der DGB, die Anerken-
nungsfragen direkt in der Bundeslaufbahnverordnung zu regeln. Die vorgesehene 
Erhöhung der Gebühren für ein Anerkennungsverfahren von 60 Euro auf 100 Euro 
kritisiert der DGB deutlich. Wer ortsflexibel ist und sich bundesweit bewerben will 
muss schließlich 17-fach Verwaltungsgebühren zahlen, weil jeder Dienstherr sein 
 eigenes Verfahren durchführt. 
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„echter“ Führung in Teil-
zeit oder von Jobsharing-

Modellen sind viele Behörden 
aber auch schlicht unsicher. Personalwirt-
schaftliche Vorgaben, rechtliche Unklarheiten 
und die Sorge vor Problemen in der Praxis las-
sen allzu oft die Skepsis obsiegen. Dabei bie-
tet die Bundesverwaltung selbst eine ganze 
Reihe erfolgreicher Praxisbespiele. Diese und 
viele hilfreiche Erklärungen bietet die neue 
Handlungshilfe, die im Vorfeld des Demogra-
fiegipfels am 22. September 2015 im Demo-
grafieportal der Bundesregierung eingestellt 
werden soll. Damit sie kein Papiertiger bleibt, 
ist eine Bilanzierung der Personalpraxis bis 
zum Folgegipfel 2017 geplant.

Pflegestärkungsgesetz II 
Entwurf liegt vor
Das von der großen Koalition angekündigte 
Zweite Gesetz zur Stärkung der pflegerischen 
Versorgung nimmt Gestalt an. Ende Juni hat 
das Bundesgesundheitsministerium einen Re-
ferentenentwurf vorgelegt. Kernstück ist ein 
neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff in dessen 
Mittelpunkt die Beeinträchtigung der Selb-
ständigkeit steht. Außerdem soll der Grad der 
Pflegebedürftigkeit durch ein „Neues Begut-
achtungsassessment“ (NBA) ermittelt werden. 

Ziel ist es, Menschen mit kognitiven und psy-
chischen Beeinträchtigungen den Zugang zu 
Leistungen der Pflegeversicherung zu erleich-
tern. Statt bisher drei Pflegestufen soll es 
künftig fünf Pflegestufen geben. Die Einfüh-
rung ist zum 1. Januar 2017 geplant. Der DGB 
war in den Expertenbeiräten zur Ausgestal-
tung des neuen Begriffs vertreten und begrüßt 
das Vorhaben in seiner Stellungnahme über-
wiegend. Dort heißt es: „Das neue Begutach-
tungsassessment bildet die Grundlage für den 
Systemwechsel – weg von der defizitorientier-
ten Einstufung, hin zur Stärkung der Selbstän-
digkeit durch mehr Betreuungsmöglichkeiten. 

Ein neues, ganzheitliches Verständnis von 
Pflege ist somit möglich und damit auch eine 
Abkehr von der Minutenpflege.“ Der DGB 
mahnt aber an, die Reform müsse auch perso-
nell entsprechend hinterlegt werden. Zur Fi-
nanzierung der Änderungen soll der bisherige 
Beitragssatz von 2,35 Prozent (2,6 Prozent für 
Kinderlose) auf 2,55 Prozent (2,8 Prozent für 
Kinderlose) steigen. Das Bundesministerium 
des Innern hat bereits im Frühjahr angekün-
digt, die Regelungen des Zweiten Pflegestär-
kungsgesetztes mit einer Siebten Änderungs-
verordnung auf die Bundesbeihilfeverordnung 
übertragen zu wollen. 

Im Internet unter
www.demografie-

portal.de 

„Es ist geschafft, wir haben jetzt 

monatlich unsere Zusatzrente.“

Das RentenPlus 

Unsere Riester-Rente 

mit dem zusätzlichen Plus 

für Gewerkschaftsmitglieder

www.das-rentenplus.de

RP_Anz_BM_1_3.indd   3 30.03.15   13:06
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Dienstleistungen der Zukunft  

13. Potsdamer Forum 
Beim Potsdamer Forum, einer Veranstaltung von ver.di und der Hans-Böckler-Stiftung, standen 
am 29. und 30. Juni 2015 die Dienstleistungen der Zukunft im Mittelpunkt der Debatten. Die 
TeilnehmerInnen – darunter Führungskräfte der Personalvertretungen, PolitikerInnen und Wissen-
schaftlerInnen – diskutierten an den beiden Tagen über die gesellschaftlichen und technischen 
Veränderungen und deren Auswirkungen auf den öffentlichen Dienst.

Fo
to

: K
ay

 H
er

sc
he

lm
an

n

Andrea Kocsis, stellvertretende ver.di-Vorsitzende, eröffnete 
in diesem Jahr das Potsdamer Forum und stellte gleich zu Be-
ginn klar, dass mit einer „Billigagenda“ kein Staat zu machen 
sei. In den Veränderungen durch Dienstleistung bzw. Arbeit 
4.0 lägen große Chancen, allerdings auch Gefahren und 
Ängste begründet. So müssten sich die Dienstleistungen der 
Zukunft an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Damit 
einher ginge jedoch eine Veränderung von Berufen, Tätigkeits-
profilen und Arbeitsbedingungen. Routinearbeiten, so Kocsis, 
könnten zwar künftig oftmals Computer erledigen, die Ent-
scheidungen aber würden auch weiterhin nur von Menschen 
getroffen werden.
Im sich anschließenden Vortrag „Kommunale Dienstleistun-
gen – Wie nah an den Menschen?“ fiel die Antwort des Refe-
renten Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, 
eindeutig aus: „Niemand ist näher bei den Menschen als wir. 
Dennoch müssen wir ihnen noch näher kommen.“ Schließlich 
sei der öffentliche Dienst oftmals „Zwangsanbieter“ und die 
Menschen demzufolge auf ihn angewiesen. Daher sei es wich-
tig, getroffene Entscheidungen hinreichend deutlich zu erläu-
tern um damit deren Akzeptanz zu fördern.
Der Niedersächsische Ministerpräsident, Stephan Weil, ver-
wies in seinem sich anschließenden Referat zum Thema „Be-
stimmende Faktoren für einen starken öffentlichen Dienst“ 
auf die stetig steigenden Ansprüche an diesen. Der öffentliche 
Dienst könne sich jedoch selbstbewusst zeigen, da sein Ver-

dienst für die Gesellschaft anerkannt sei. Er habe seinen Bei-
trag zum guten Zustand Deutschlands erbracht. So führe der 
ausgeprägte Rechtsstaat, den der öffentliche Dienst mit Leben 
füllt, zu einer hohen Planungssicherheit und die Mitarbeite-
rInnen des öffentlichen Dienstes seien für das hohe Bildungs-
niveau in Deutschland mitverantwortlich, sagte Weil. Der in 
der Vergangenheit vorangetriebene Personalabbau sei daher 
falsch gewesen. Hier bestehe nun ein erheblicher Nachholbe-
darf. Das würde nach Ansicht Weils ein Blick auf die frühkind-
liche Bildung oder die kommunale Sozialarbeit zeigen. An 
welchen Stellschrauben die Länderverwaltungen drehen kön-
nen, „wenn der Ausweg über neue Schulden versperrt“ ist, 
erörterte Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin 
des Saarlandes. Eine der großen Herausforderungen der 
nächsten Jahre bestünde darin, bei dem  anhaltenden wirt-
schaftlichen Strukturwandel annähernd gleichwertige Lebens-
verhältnisse für die BürgerInnen sicher zu stellen. Dem Saar-
land werde das ohne Hilfe nicht gelingen können, konstatier-
te die Ministerpräsidentin. 
Im Rahmen der zur Auswahl stehenden Workshops bot sich 
den TeilnehmerInnen dann wieder Gelegenheit, Themen wie 
die effiziente und effektive Gestaltung der Verwaltung, die 
 Finanzausstattung von Bund, Ländern und Kommunen, Chan-
cengleichheit und Diversity oder auch mobiles Arbeiten und 
Vertrauensarbeitszeit,  tiefgehender zu erörtern und Erfahrun-
gen auszutauschen. 
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Baden-Württemberg

Schule leiten ist kein Nebenjob
Die GEW hat die Wiederaufnahme der Fortbil-
dungsreihe „Fit für Führung“ des Kultusmin is-
teriums begrüßt. LehrerInnen sollen darin 
i nformiert und motiviert werden, sich für Füh-
rungsfunktionen zu bewerben. „Es ist aller-
dings zu wenig, um die Nachwuchsprobleme 
vor allem an den Grundschulen zu lösen“, 
mahnte GEW-Landeschefin Doro Moritz. „Es 
bleibt das Problem, dass vor allem die Schul-
leitungen an den vielen kleinen Schulen be-
handelt werden, als sei Schulleitung ein Neben-
job.“ Ihnen müsse mehr Zeit für ihre Aufgaben 
eingeräumt werden. Außerdem brauchten 
Schulleitungen bessere Qualifizierungsange-
bote. Der Landesrechnungshof Baden-Würt-
temberg hatte bereits im August 2014 darauf 
hingewiesen, dass die Schulleitungen der 
Grundschulen am schlechtesten mit Leitungs-
zeit, Sekretariats- und Hausmeisterkapazitä-
ten ausgestattet seien. 

Bayern

Vorsprung durch Personal –  
und Kooperation
Auf dem „Bayerischen Sicherheitstag“ hob In-
nenminister Joachim Herrmann (CSU) Anfang 
Juli die Erfolge der bayerischen Polizei hervor. 
So habe Bayern bundesweit die niedrigste Kri-
minalitätsbelastung und gleichzeitig die höchs-
te Aufklärungsquote. Das sei der gut ausge-
statteten Polizei zu verdanken. „Während ei-
nige Bundesländer Personal abbauen, haben 
wir in den vergangenen fünf Jahren mehr als 
6.600 Nachwuchsbeamte eingestellt und mit 
mehr als 40.000 Mitarbeitern den höchsten 
Personalstand aller Zeiten erreicht“, betonte 
Herrmann. Diesen Vorsprung bei der Inneren 
Sicherheit will er in den kommenden Jahren 
weiter ausbauen, auch mit Hilfe der Sicher-
heitswirtschaft. Dazu wurde auf der Veranstal-
tung ein Pilotprojekt in München und Nürnberg 
gestartet. Dort sollen Polizei und Sicherheits-
wirtschaft bei der Bekämpfung der Einbruchs-
kriminalität über ein Jahr enger zusammen ar-
beiten. „Es geht uns darum, dass die Sicher-
heitsdienstleister bei ihrer täglichen Arbeit auf 

verdächtige Situationen achten und ihre Be-
obachtungen schnell an die Polizei weiterge-
ben“, sagte Herrmann. „Die Bayerische Poli-
zei kann im Gegenzug unter anderem aktuel-
le Erkenntnisse zum konkreten Vorgehen von 
Täterbanden weitergeben, die zum Beispiel 
bei der Entwicklung von spezieller Sicherungs-
technik gegen Einbruch hilfreich sind.“

Berlin

Willkür. Wildwuchs. Wandel! 
„Sparen, bis es quietscht“, nach diesem Slo-
gan sind Berliner Landesregierungen nach An-
sicht des DGB jahrzehntelang vorgegangen. 
Willkür und Wildwuchs habe es bei den Fra-
gen gegeben, wo und wie viel eingespart wer-
den sollte. „Wenn nach dem Zufallsprinzip 
staatliche Aufgaben nicht mehr wahrgenom-
men würden, ist das eine Katastrophe“, er-
klärte die DGB-Bezirksvorsitzende Doro Zinke. 
So komme es aus Personalnot in Berliner Be-
zirken dazu, dass Kinder keinen Termin für die 
gesetzlich vorgeschriebene Einschulungsun-
tersuchung bekämen. Nach Ansicht von Zinke 
ist es Zeit für einen Wandel: „Wenn der öffent-
liche Dienst in Berlin qualifizierte Beschäftigte 
sucht und gute Dienstleistungen erbringen 
will, braucht er ein Personalentwicklungskon-
zept, das diesen Namen verdient.“ Ausbildung 
und Einstellungen in den öffentlichen Dienst 
sind aus Sicht des DGB Berlin-Brandenburg 
auch im Sinne der Fachkräftesicherung weiter-
hin erforderlich. 

Brandenburg

Dienstherr soll einspringen
Die GdP fordert die Erfüllung rechtskräftig 
festgestellter Schmerzensgeldansprüche von 
PolizistInnen durch den Dienstherrn, wenn 
eine zuvor versuchte Vollstreckung gegen die 
bzw. den SchädigerIn erfolglos geblieben ist. 
Dies machte sie in einem Schreiben an den In-
nenminister des Landes, Karl-Heinz Schröter 
(SPD), deutlich. Nicht selten könnten zuge-
sprochene Schmerzensgeldansprüche von den 
geschädigten PolizistInnen nicht durchgesetzt 
werden, weil die bzw. der TäterIn zahlungsun-
fähig ist. In diesen Fällen sollte nach Auffas-
sung der GdP auf Antrag der Dienstherr ein-
springen. Der Schmerzensgeldanspruch ginge 
dann auf diesen über, der ihn wiederum weit-
hin gegenüber der bzw. dem SchädigerIn gel-
tend machen kann. Bislang gibt es  lediglich in 
Bayern und Schleswig-Holstein eine derartige 
Regelung. 

Bremen

„Angemessener Reformgeist“
Rund sieben Wochen nach der Bürgerschafts-
wahl unterzeichneten in Bremen SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen ihren Koalitionsvertrag. Ne-
ben den Schwerpunkten Arbeit, Bildung und 
Wohnen sieht er auch eine Verwaltungsreform 
vor. Doppelstrukturen sollen abgebaut und 
damit Haushaltsmittel eingespart werden. 
„Der Koalitionsvertrag strahlt angemessenen 
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Reformgeist aus“, erklärte Finanzsenatorin 
Karoline Linnert (Bündnis 90/Die Grünen). 
Prägend für die Koalitionsverhandlungen im 
kleinsten und gleichzeitig hoch verschuldeten 
Bundesland war die Schuldenbremse. Gleich-
wohl hat sich die Koalition vorgenommen, 
neue Lehr-, Polizei- und Feuerwehrkräfte ein-
zustellen. Bereits Ende Juni hatte die neue 
SPD-CDU-Koalition in der Stadtgemeinde Bre-
merhaven ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. 
Auch dort drehen sich zentrale Aussagen um 
den Verwaltungsaufbau. Er stellt ebenfalls die 
Überführung der PolizistInnen und Lehrkräfte 
aus dem Dienst der Stadtgemeinde in den 
Landesdienst des Zwei-Städte-Staates zur De-
batte.

Hamburg

E-City 2015
Im Rahmen des diesjährigen Zukunftskongres-
ses Staat und Verwaltung, der im Juni in Ber-
lin stattfand, wurde die Freie und Hansestadt 
Hamburg zur E-City 2015 gekürt. Damit bietet 
Hamburg nach Auffassung der Jury aus Ver-
waltungs-, IT-, eGovernment-, eHealth- und 
eEducation-ExpertInnen mit rund 70 Online-

Verfahren und -Portalen seinen BürgerInnen 
das beste digitale Gesamtangebot. Mit dem 
Preis wollen die Veranstalter Kommunen aus-
zeichnen, die die Chancen der Digitalisierung 
nutzen und ihren BewohnerInnen ein ganz-
heitliches Spektrum an Online-Services bieten. 
Im Mittelpunkt sollen dabei keine Einzelmaß-
nahmen, sondern vielmehr  ein nutzerorien-
tiertes Gesamtangebot stehen. Neben dem 
Angebot an sich wurde bei der Bewertung 
auch dessen Akzeptanz bei den BürgerInnen 
und Unternehmen berücksichtigt. 

Hessen

Erschwernisse angemessen abgelten
Die GdP fordert von der Landesregierung mit-
tels Online-Petition die Erhöhung der Erschwer-
niszulagen auf ein angemessenes Niveau. 
Diese seien seit 2006 nicht erhöht worden, 
während die Arbeitsbedingungen zunehmend 
belastender würden. Das betreffe insbesonde-
re die KollegInnen im Vollzugsdienst, die in 
Schicht- und Wechselschichtdienst tätig sind. 
Aktuell betragen die – teils steuerpflichtigen – 
Zulagen je Stunde für Nachtarbeit 1,28 Euro, 
für Sonn- und gesetzliche Feiertage 2,72 Euro 

sowie 0,77 Euro für 
Dienste an einem Sams-
tag ab 12 Uhr. Laut GdP 
liegen die Zulagen damit 
rund 20 Prozent unter dem 
Bundesdurchschnitt. Eine Erhö-
hung der Beträge sei damit überfällig. Künftig 
müssten die Zulagen je Stunde 1,66 Euro für 
Nachtarbeit, 3,53 Euro für Sonn- und Feier-
tagsdienste und 1 Euro für Samstagsdienste 
betragen, so die GdP. Die Petition läuft noch 
bis zum 31. Juli 2015. 

Mecklenburg-Vorpommern

Qualifikationsanerkennung  
für Lehrkräfte
Eine gute Nachricht für Lehrkräfte mit DDR-Ab-
schlüssen und SeiteneinsteigerInnen: Das Bil-
dungsministerium hat zwei Jahre nach Verab-
schiedung des Lehrerbildungsgesetzes, wel-
ches eine Verordnung zwecks Anerkennung 
von Qualifikationen von LehrerInnen mit der-
artigen Lebensverläufen vorsieht, einen ent-
sprechenden Entwurf auf den Weg gebracht. 
Dieser enthält Regelungen für die Anerken-
nung sowie die Höhergruppierung der Betrof-
fenen. Demnach seien vier Gruppen von Lehr-
kräften zu unterschieden, die eine höhere Ver-
gütung erhalten können. Zur ersten Gruppe 
zählen Personen, die kein Lehramtsstudium, 
aber ein Studium absolviert haben, aus dem 
sich zwei Unterrichtsfächer für den Schuldienst 
ableiten lassen (Bewährungszeit: 5 Jahre). Die 
zweite Gruppe bilden ausgebildete LehrerIn-
nen, die ein anderes Lehramt anstreben (Be-
währungszeit: 5 bzw. 7 Jahre). Die dritte Grup-
pe machen Personen mit einem Hochschul-
studium aus, aus dem sich ein Fach ableiten 
lässt (Bewährungszeit: 7 Jahre) und Gruppe 
vier bilden Personen ohne ein Lehramt und 
ohne einen Hochschulabschluss (Bewäh-
rungszeit: 10 Jahre). Die Betroffe-
nen können dann einen An-
trag auf Anerkennung ih-
rer Qualifikation stellen. 
Die GEW hat auf ihrer 
Homepage einen ent-
sprechend Musterantrag 
bereitgestellt. 

magazin für beamtinnen und beamte 12

Mehr Infos unter 
https://goo.gl/

A1fDzu

Musterantrag 
www.gew-mv.de/

themen/tarif- 
besoldung
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Niedersachsen

Unterschriften unter 
 Gesundheitsvereinbarung
Nach anderthalbjähriger Verhandlung war es 
Anfang Juli soweit: Die Vereinbarung „Arbeit 
und Gesundheit“ wurde von Innenminister Bo-
ris Pistorius (SPD) und DGB-Bezirkschef Hart-
mut Tölle unterzeichnet. Darin sind Fragen 
rund um das Gesundheitsmanagement, den 
Arbeitsschutz und die betriebliche Gesund-
heitsförderung in der Landesverwaltung gere-
gelt. Sie umfasst auch die Suchtprävention 
und -beratung. Dem Wiedereinstieg ins Ar-
beitsleben nach längerer Erkrankung und der 
Sicherung der Arbeitsfähigkeit dienen die Re-
gelungen zum betrieblichen Eingliederungs-
management. Im bundesweiten Vergleich be-
sonders innovativ ist die psychosoziale Bera-
tung und Unterstützung unter dem Titel 
„CARE“. Die Abkürzung steht für „Chancen 
auf Rückkehr ermöglichen“. Hinter ihr verber-

gen sich freiwillige und vertrauliche Angebote 
bei besonderen persönlichen und beruflichen 
Belastungen sowie bei der Suche nach Thera-
pieangeboten und Rehabilitationsplätzen.

Nordrhein-Westfalen

Digitalisierung schreitet voran
Das Innenministerium hat seinen Entwurf für 
ein E-Government-Gesetz des Landes im In-
ternet zur Debatte gestellt. Auf der Seite 
www.egovg.nrw.de können Interessierte noch 
bis zum 31. August Fragen stellen sowie Re-
gelungsentwürfe bewerten und kommentie-
ren. Erklärtes Ziel der Online-Konsultation ist 
es, das Wissen, die Erfahrungen und die An-
regungen möglichst vieler Menschen und In-
teressengruppen in das E-Government-Gesetz 
einfließen zu lassen. Im Entwurf selbst findet 
sich eine breitere Einbeziehung indes nur hin-
sichtlich der Kommunen. Damit setzt sich  
der Trend zur stärker Ebenen übergreifenden  

Mehr Informationen? Gerne!
 www.bezuegekonto.de oder Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)

DGB Das RentenPlus: Riester-Rente zum Spezialtarif

1) Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Marktdaten der Riester-Anbieter, Stand: 31.12.2013.
2) Quelle: Studie „Rendite und Renten-Höhe von Riester-Produkten“, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH, Stand: August 2014.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte den Sonderbedingungen zum Altersvorsorgevertrag. Hinweise 
zu Chancen und Risiken der zugrunde liegenden Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertrags-
bedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher 
Sprache bei Ihrer BBBank eG, Herrenstraße 2–10, 76133 Karlsruhe (Telefon 07 21/141-0 oder www.bbbank.de) oder über den 
Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, www.union-investment.de, 
Telefon 069/5 89 98-61 00, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf. Stand: 10. April 2015.

  40 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag über die gesamte Laufzeit und alle 
Vorteile der UniProfiRente Select – der Riester-Rente vom Marktführer1):

 •  Lebenslang eine „exzellente Renten-Höhe“2)

 •  100 % Garantie Ihrer Einzahlungen und staatlichen Zulagen zum Beginn der Auszahlphase.
  Während der Ansparphase unterliegt die Anlage marktbedingten Kursschwankungen.
 •  Wahlweises Ein- und Ausschalten der Gewinnsicherung
 •  Jederzeitige und unbegrenzte Einzahlungen

DGB Das RentenPlus:  

Spezialtarif mit 

40 % Rabatt

DGB_Das_RentenPlus_Jugend_210x148_5_4c.indd   1 20.05.15   13:49
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IT-Modernisierung in der öffentlichen Verwal-
tung fort. Ein Trend, bei dem die Einbezie-
hung der Beschäftigten der verschiedenen 
Verwaltungsebenen noch fehlt. Konkret soll 
ein IT-Kooperationsrat aus VertreterInnen der 
Verwaltung und der IT-Dienstleister auf Lan-
des- und Kommunalebene unter anderem 

Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung der Strategien für Infor-

mationstechnologie, Open 
Government, elektroni-
sche Verwaltung und die 
Umsetzungsplanungen 

samt Einzelprojekten aus-
sprechen. 

Rheinland-Pfalz

Gute Arbeit kostet – und spart!
Der Landesrechnungshof hat in seinem Kom-
munalbericht 2015 Fehlausgaben in Sozialäm-

tern gerügt. In einer ganzen Reihe von Fällen 
wurden Kosten übernommen, die an sich die 
Krankenkassen hätten tragen müssen, da Sozi-
alhilfe immer nachrangig gewährt wird. Im 
komplizierten Bereich der „Hilfen zur Gesund-
heit“ befassten manche Kommunen dem 
 Bericht zufolge KollegInnen mit der Sachbear-
beitung, die ihre Ausbildung gerade erst abge-
schlossen hatten oder über keinerlei Vor kennt-
nisse im Sozialleistungsrecht verfügten. Die 
Kommunen hatten außerdem oft nicht Sorge 
dafür getragen, dass Fortbildungsveranstaltun-
gen in ausreichendem Umfang besucht wur-
den. Insgesamt wurden in diesem Rechtsbe-
reich ca. 200 Vorgänge geprüft. Dies stellt fünf 
Prozent aller Fälle in Rheinland-Pfalz dar. Über 
die Hälfte wies Fehler auf. Die finanziellen Fol-
gen des mangelhaften Personalmanagements 
in den geprüften Kommunen bezifferte der 
Landesrechnungshof überschlägig mit zwei 
Millionen Euro. 

Saarland

Inklusion: Licht und Schatten
Den von der Landesregierung vorgelegten 
Entwurf der Verordnung zur inklusiven Unter-
richtung bewertet die GEW mit gemischten 
Gefühlen. Begrüßt werden könne insbesonde-
re die Fokussierung auf das gemeinsame Ler-
nen und den damit einhergehenden Paradig-
menwechsel. Statt eines Integrationsantrages 
auf Regelbeschulung müsse künftig ein An-
trag auf Sonderbeschulung gestellt werden. 
Kritisiert wird jedoch der ausgesprochene Fi-
nanzierungsvorbehalt, unter welchem die Um-
setzung der geplanten Regelungen steht: „Es 
ist praxisfern, wenn es im Verordnungsent-
wurf heißt, dass besondere pädagogische und 
die sonderpädagogische Unterstützung an all-
gemeinbildenden Pflichtschulen im Rahmen 
des bisherigen Budgets möglich sei. Das Ge-
genteil ist richtig: Die Umsetzung des Inklusi-

Fragen und  
Antworten unter 
www.egovg. 

nrw.de

Sanator ium DR.  HOLLE R

Sanatorium Dr. Holler 
mit dem  ganzheitlichen Ansatz... 

„Weil wir den Menschen ganzheitlich sehen, behandeln wir
ihn auch so“, nach diesem Leitmotto erfolgt die Behandlung
und Betreuung im Sanatorium Dr. Holler.

Das kompetente Ärzte-Team und die bestens geschulten,
langjährig tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen
sich im Sanatorium Dr. Holler viel Zeit, um auf die persön -
lichen Wünsche der Gäste einzugehen. Für jeden Gast 
wird ein individueller Behandlungsplan erstellt, der, je nach
Indikation, modernste Schulmedizin, homöopathische oder
naturheilkundliche Behandlungsverfahren, beinhaltet. 
Mehr Informationen finden Sie unter: 

www.sanatorium-holler.de
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Der Internetauftritt www.beamtenberufe.de steht im Mittelpunkt 
 eines Projekts, das der Deutsche Beamtenwirtschaftsring e.V. (DBW) 
gemeinsam mit der Debeka und der BBBank (Bank für Beamte und 
den öffentlichen Dienst) ausrichtet. 

Die Website enthält u.a. Profile von Beamtenberufen und deren 
jeweiligen Zugangsvoraussetzungen. Daneben findet man Angaben 
zu Behörden und anderen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. 
Mit einem Link gelangen  
die Besucher dann direkt  
zur behördeneigenen 
Website. 

BEAMTENBERUFE enthält 
auch sonstige nützliche 
TIPPs und INFOs. 
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onsgedankens erfordert eine Erhöhung des 
Gesamtbudgets“, so Peter Balnis, GEW-Lan-
desvorsitzender. Er befürchtet eine Unterfi-
nanzierung der inklusiven Unterrichtung und 
deren scheitern. Die GEW fordert deshalb als 
Sofortmaßnahme zur Bewältigung der zusätz-
lichen Inklusionsaufgaben die Absenkung der 
Unterrichtverpflichtung an Grundschulen um 
mindestens eine Stunde.

Sachsen

And the winner is … der Personalrat
Am 8. Juli hat der DGB in Leipzig den Sächsi-
schen Personalrätepreis verliehen. Ausge-
zeichnet wurde der Gesamtpersonalrat der 
AOK PLUS für Projekte zu gesundheitsfördern-
den Arbeitsbedingungen unter anderem zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur 
Verringerung psychischer Belastungen. Preis-
träger ist auch der Personalrat des Städtischen 
Eigenbetriebes Behindertenhilfe der Stadt 
Leipzig. Er hat die Privatisierung und Ausglie-
derung der Küche sowie die Schließung des 
eigenen Pflegedienstes verhindert. Der Perso-
nalrat der Stadtverwaltung Zwickau wurde für 
seine vorbildliche Personalratsarbeit und für 
verschiedene Dienstvereinbarungen, zum Bei-
spiel zu flexiblen Arbeitszeiten geehrt. Bei der 
Preisverleihung würdigte die stellvertretende 
DGB-Vorsitzende Elke Hannack in ihrer Fest-
ansprache das Engagement und die Arbeit der 
Personalräte in den öffentlichen Verwaltun-
gen: „Sie sind ein unerlässlicher Bestandteil 
der innerbetrieblichen Demokratie.“

Sachsen-Anhalt

Altersgrenze 60 bleibt
Die besondere Altersgrenze für BeamtInnen 
des feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes wird 
nicht erhöht. Damit bleibt es beim derzeit gül-
tigen 60. Lebensjahr. Ursprünglich sah die Lan-
desregierung in ihrem Gesetzentwurf zur Än-
derung beamten- und anderer dienstrechtlicher 
Vorschriften und zur Neuregelung des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes die schrittweise 
Erhöhung der besonderen Altersgrenze auf 
das 62. Lebensjahr vor. Gegen diese Pläne 
machte ver.di, wie sich nun zeigt, erfolgreich 

mobil. Die Regierungsfraktionen von CDU und 
SPD verständigten sich auf die Beibehaltung 
der aktuellen Rechtslage.

Schleswig-Holstein

Gute Arbeit für Hochschulbeschäftigte
Die schleswig-holsteinische Landesregierung 
will das Hochschulgesetz des Landes novellie-
ren. Der Gesetzentwurf enthält nach Einschät-
zung des DGB Nord zahlreiche Verbesserun-
gen für den Bildungs- und Beschäftigungsort 
Hochschule. „Das ist ein gutes Signal an die 
Beschäftigten der Hochschulen im Norden. 
Ein Verhaltenskodex „Gute Arbeit“ an den 

Hochschulen und gute Arbeitsbedingungen 
als Aufgabe aller Hochschulen – mit dieser 
Festlegung macht die Landesregierung deut-
lich, dass ihr die prekäre Lage vieler Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer an den Hoch-
schulen bewusst ist. Da besteht dringender 
Handlungsbedarf“, so Uwe Polkaehn, Vorsit-
zender des DGB Nord. Nachbesserungsbedarf 
bestehe allerdings hinsichtlich der Rolle des 
Hochschulrates, der auf eine rein beratende 
Funktion beschränkt werden sollte, und hin-
sichtlich konkreter Regelungen für die Be-
schäftigung wissenschaftlicher und künstleri-
scher MitarbeiterInnen. Hier sollte sich die 

Landesregierung die hanseatische Regelung 
zum Vorbild nehmen, fordert Polkaehn. 

Thüringen

DGB fordert Kursänderung 
Der DGB Thüringen forderte die Landesregie-
rung anlässlich der Verabschiedung des Lan-
deshaushalts 2015 auf, endlich die seit Jahren 
überfälligen notwendigen Investitionen vorzu-
nehmen. Der Sparkurs in der Vergangenheit, 
der unter anderem zu erheblichen Einschnit-
ten bei Bildung, den Kommunen, der öffentli-
chen Infrastruktur und dem Personal geführt 
habe, werde insbesondere die künftigen Ge-

nerationen belasten. „Ein Landeshaushalt 
2015 ohne neue Schulden sieht nur vorder-
gründig gut aus. Wer ein handlungsfähiges 
Land mit handlungsfähigen Kommunen will, 
muss endlich wieder mehr für Investitionen 
sorgen“, sagte der stellvertretende Vorsitzen-
de des DGB Hessen-Thüringen Sandro Witt. 
Das Land könne jährlich 1,27 Milliarden Euro 
mehr einnehmen, wenn Reichtum gerecht be-
steuert würde. Der DGB Hessen-Thüringen un-
terstütze die Landesregierung ausdrücklich 
bei der dazu im Koalitionsvertrag geforderten 
Initiative zur Wiederbelebung der Vermögen-
steuer. 
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langjährig tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen
sich im Sanatorium Dr. Holler viel Zeit, um auf die persön -
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Interesse an dieser attraktiven Werbeform? Sprechen Sie uns an:  
0211 72134571 oder per Mail: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de



Privatklinik Eberl in Bad Tölz
In traumhafter Alpenkulisse eine Auszeit von der Hektik des Alltags nehmen
und Körper und Geist wieder aufleben lassen.

www.privatklinik-
eberl.de



Betreutes Wohnen nach Ihren Wünschen  
Unsere Seniorenresidenzen setzen bundesweit anspruchsvolle 
Standards für das altersgerechte Wohnen.

www.augustinum.de



Haut- und Atemwegserkrankungen  
Sonne – Wind – Meer und das Fachklinikum Borkum sind 
Garant für Ihre Gesundheit.

www.fachklinikum-
borkum.de



Chronische Haut- und Atemwegserkrankungen 
Ganzheitliches Therapiekonzept bei Atemwegserkrankungen 
und Allergien unter Einbeziehung des Ostseereizklimas. 

www.ostseeklinik-
kuehlungsborn.de

UNSER ANGEBOT – IHR VORTEIL

– 
An

ze
ig

e 
–



Espan Klinik mit Haus ANNA
Fachklinik für Erkrankungen der Atmungsorgane 
Klinik für Anschlussheilbehandlung (AHB/AR)

www.espan-klinik.de 

Nutzen Sie Ihren 
Status im öffent-
lichen Dienst für 
Ihre finanzielle 

Freiheit

Beamtendarlehen 
mit Top-Konditionen 
für Beamte, Tarif-
beschäftigte im 
 öffentlichen Dienst  
und Akademiker
ü Darlehen bis 60.000 EUR
ü lange Laufzeiten von 12, 15 oder 20 Jahren  

– dadurch niedrige monatliche Belastung
ü Zinsgarantie über die gesamte Laufzeit
ü sofortige Darlehenstilgung im Todesfall  

durch Comfort-Rentenversicherung   
(in der monatlichen Rate inbegriffen)

ü freier Verwendungszweck: auch zur 
 Umschuldung laufender Ratenkredite

ü unkomplizierte Abwicklung und schnelle 
 Auszahlung

Jetzt Angebot anfordern:
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
Ostendstr. 100, 90334 Nürnberg
Telefon: 0911 531-4871, Telefax: 0911 531-3457
MBoeD@nuernberger.de

INFO-SERVICE
Öffentlicher Dienst/Beamte 

www.beamten-informationen.de

INFO-SERVICE
Fuchslochweg 1
74933 Neidenstein
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Elterngeld Plus

Für mehr Partnerschaftlichkeit
In bundesweiten Umfragen äußern viele Mütter den Wunsch, früher in den Beruf zurückkehren 
zu wollen. Väter möchten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Schon seit Einführung des 
Elterngeldes 2007 sollen die Partnermonate eine partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbs- 
und Sorgearbeit fördern. Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren sind, bekommen 
mit dem Elterngeld Plus nun noch mehr Anreize und Instrumente dafür. 

SERVICE

Elterngeld
Auch weiterhin können Eltern – ob Tarifbeschäftigte oder BeamtInnen – den bisherigen Anspruch auf Eltern-
geld geltend machen. Sie haben einen gemeinsamen Anspruch auf 12 Monate Elterngeld. Dieser kann auf 
14 Monate wachsen, wenn jedes Elternteil mindestens zwei Monate aus dem Job aussteigt oder in Teilzeit 
geht (Partnermonate). Der monatliche Höchstbetrag des Elterngeldes beträgt 1.800 Euro. In voller Höhe be-
steht der Anspruch auf Elterngeld nur, wenn vollständig auf Erwerbseinkommen verzichtet wird. Ansonsten 

mindert sich der Betrag durch die Anrechnung des Erwerbseinkommens. 

Elterngeld Plus
Bei der bisherigen Regelung wurde auch für einen Monat in Teilzeit ein voller Elterngeldmonat „ver-

braucht“. Bei Paaren, bei denen eine Person zu Hause blieb und die andere arbeitete, reichte der Eltern-
geldanspruch 12 Monate lang. Paare, bei denen im Beruf beide auf hälftige Teilzeit gingen, ver-
brauchten ihren Elterngeldanspruch in 6 Monaten – obwohl sie gemeinsam in gleichem Maße Eltern-
zeit genommen hatten wie das erste Paar. In dieser Situation soll das neue Elterngeld Plus Abhilfe 
leisten. Beim Elterngeld Plus verdoppelt sich die Bezugsdauer auf maximal 28 Monate. Es wird höchs-
tens bis zur Hälfte des Elterngeldes gezahlt das die Person bei einem vollständigen Ausstieg aus dem 
Job bekommen würde. Das Dilemma ist gelöst: Wer Teilzeit arbeitet, hat in der Summe der staat-
lichen Leistungen keinen Nachteil mehr gegenüber KollegInnen, die voll aus dem Beruf aussteigen. 

Flexibel kombinierbar 
Mütter und Väter können Monate mit Elterngeld und Elterngeld Plus flexibel kombinieren. 

Das passt zu den Bedürfnissen vieler, nach der Geburt für ein paar Monate voll auszu-
steigen und dann mit Teilzeit wieder einzusteigen. Auch Alleinerziehenden stehen die-
se Variationsmöglichkeiten offen.

Partnerschaftsbonus über Partnermonate hinaus
Neben den beiden bisherigen Partnermonaten, die nun ebenfalls in vier Elterngeld 
Plus-Monate umgewandelt werden können, gibt es den neuen Partnerschaftsbo-
nus. Beide Elternteile können vier zusätzliche Elterngeld Plus-Monate erhalten, 
wenn sie in diesem Zeitraum gleichzeitig jeweils zwischen 25 bis 30 Wochen-
stunden im Monatsdurchschnitt in Teilzeit arbeiten. 

Beantragung des Elterngeld Plus
Elterngeld Plus muss wie das Elterngeld auch schriftlich bei der zuständigen 
 Elterngeldstelle beantragt werden. Jeder Elternteil kann für sich einmal einen 
Antrag auf Elterngeld Plus stellen. Der jeweilige Antrag kann bis zum Ende des 
Elterngeld Plus-Bezuges geändert werden. 

Interesse an dieser attraktiven Werbeform? Sprechen Sie uns an:  
0211 72134571 oder per Mail: kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de
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Projekte

38.600 Unterschriften: 
Rettet den Nahverkehr! 
In den vergangenen Wochen haben ver.di-Mit-
glieder 38.600 Unterschriften für eine bedarfs-
gerechte Finanzierung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) gesammelt. ver.di-
Bundesvorstandsmitglied Christine Behle hat 
sie am 2. Juli Werner Gatzer, Staatssekretär im 
Bundesfinanzministerium, überreicht. Hinter-
grund der Unterschriftensammlung unter dem 
Motto „Rettet Bus und Bahn“ ist die anhal-
tend unsichere Zukunft der Finanzierung des 
ÖPNV in den Kommunen. ver.di beziffert den 
Investitionsrückstand im kommunalen Nah-
verkehr auf 4 Milliarden Euro. Jährlich wachse 
er um weitere 330 Millionen Euro. Eine Ent-
scheidung über die Höhe und Verteilung der 
sogenannten Regionalisierungsmittel, mit de-
nen der Bund den ÖPNV als Teil der Daseins-
vorsorge fördert, steht noch immer aus. Das 
Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs hätte bereits zu Beginn 
dieses Jahres novelliert werden müssen. Der 
Änderungsgesetzentwurf des Bundes befin-
det sich aber auf Antrag des Bundesrates im 
Vermittlungsausschuss. Zudem ist offen, ob 
die für den kommunalen Nahverkehr beson-
ders wichtigen Entflechtungsmittel des Bun-
des von derzeit jährlich 1,335 Milliarden Euro 
auch nach 2019 fließen werden. ver.di be-
fürchtet Einschränkungen im ÖPNV-Angebot 
und den Verlust von Arbeitsplätzen. Behle 
machte auch vor dem Hintergrund steigender 
Fahrgastzahlen klar: „Der Nahverkehr benö-
tigt Geld für Investitionen, den Betrieb und die 
Beschäftigten. Das können die Kommunen 
nicht alleine stemmen.“

VERMISCHTES

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

Zahlen, Daten, Fakten

Mehr Versorgungsempfänger in den Ländern  

Ende Juni hat das Statistische Bundesamt vorläufige Ergebnisse der Versorgungsemp-
fängerstatistik veröffentlicht. Demnach gab es zum 1. Januar 2015 in Bund, Ländern 

und Kommunen insgesamt 1.189.000 Versorgungsempfänge-
rInnen. Das entspricht einem Zuwachs von 2,6 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr. 656.000 PensionärInnen – 
und damit 4,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor – 

waren es in den Ländern. Ursächlich für den An-
stieg ist vor allem das Erreichen der Regelal-
tersgrenze derjenigen Lehrkräfte, die in den 
1970er-Jahren auf Grund steigender Schüler-
zahlen verbeamtet wurden.  

Literaturtipp

Wie können Behörden das informelle 
Lernen ihrer Beschäftigten fördern? Die-
se Frage beantwortet ein neuer Ratgeber 
der Bundesakademie für öffentliche Ver-
waltung (BAköV). Gerade weil informel-
les Lernen in der Auseinandersetzung mit 
wechselnden Anforderungen der Lebens- 
und Arbeitswelt ständig stattfinde, soll-
ten Arbeitgeber Rahmenbedingungen 
schaffen, die dies erleichtern. Es gehe vor 
allem darum, den MitarbeiterInnen fach-
lich abgesicherte und didaktisch aufbe-
reitete Möglichkeiten zum Selbstlernen 
anzubieten, die sie je nach persönlichem 
Bedarf und individuellen Präferenzen 
und nach den Anforderungen der konkre-

ten Arbeitssituation 
frei nutzen könnten, 
so der Leitfaden. Der 
Autor empfiehlt unter an-
derem selbständige Recherchen zu er-
möglichen, Arbeitshilfen für komplexe 
Verfahren zu erstellen sowie ein Wis-
sensmanagement aufzubauen, zum Bei-
spiel für die Einführung neuer Mitarbei-
terInnen, für einen Wissenstransfer beim 
Arbeitsplatzwechsel und für den kollegi-
alen Erfahrungsaustausch.
BAköV (Hg.): Wie unterstützt man infor-
melles Lernen der Beschäftigten? Ein Leit-
faden für die öffentliche Verwaltung von 
Dr. Udo Heyder. 

Download unter 
www.bakoev. 
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Selbsthilfeeinrichtungen  
für den öffentlichen Dienst

Unser Angebot – Ihr Vorteil
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OnlineService des DBW für nur 10 Euro
Neben dem RatgeberService und AboService informiert der DBW 
die Be schäftigten und ehemaligen Mitarbeiter des öffent lichen 
Dienstes auch im Internet über aktuelle und wichtige Themen.  
Mit dem On lineService können Sie sich auf mehr als 20 Websites  
informieren. Das breite Themen angebot ist aktuell und übersicht- 
lich gestaltet. 
Wenn Sie sich für den OnlineService anmelden, erhalten Sie eine Zu  -
gangskennung mit der Sie auf allen Websites des DBW recherchieren 
können. Dort finden Sie auch Muster-Formulare und Checklisten 
als PDFs. Daneben können Sie auch vier Ratgeber als OnlineBücher 
lesen und ausdrucken, beispielsweise „Nebentätigkeitsrecht des 
 öffentlichen Dienstes“, „Frauen im öffentlichen Dienst“, „Gesund-
heit von A bis Z“ und „Neues Tarifrecht für den öffentlichen Dienst“.

Bestellung
per E-Mail: info@d-b-w.de
per Telefon: 0211 7300335
per Telefax: 0211 7300275
Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V. 
Ratiborweg 1 · 40231 Düsseldorf

Noch schneller geht es online unter: www.d-b-w.de 

Ich zahle / Wir zahlen per Ermächtigung zur Lastschrift:

RatgeberService  
und AboService
JA, hiermit bestelle ich folgende Ratgeber:

. . .  Ex. Rund ums Geld im öffentlichen 
Dienst*

. . .  Ex. Beamtenversorgung in Bund und 
Ländern*

. . .  Ex. Beihilfe in Bund und Ländern*

. . .  Ex. BerufsStart im öffentli-
chen Dienst*

Jeder Ratgeber kostet 7,50 Euro (zzgl. 2,50 Euro 
Versand). * Im AboService nur 5,00 Euro.

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Konto-Nummer BLZ Bank

Unterschrift

seit dem Jahr 1951

Beamtenversorgung
in Bund und Ländern

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de

Grundlagen des Versorgungsrechts

Hinterbliebenenversorgung

Unfallfürsorge

Private Altersvorsorge

Beamtenversorgungsgesetze 10. Auflage

Titel_Ratgeber_7.qxd:Layout 1  31.03.2011  17:51 Uhr  Seite 5

seit dem Jahr 1951

Rund ums Geld
im öffentlichen Dienst

www.rund-ums-geld-im-oeffentlichen-dienst.de

Einkommen und Bezahlung

Arbeitszeit und Urlaub

Rente und Versorgung

Gesundheit und Beihilfe

Soziales und Steuern 13. Auflage

Titel_Ratgeber:Layout 1 03.05.10 13:21 Seite 2

seit dem Jahr 1951

Mit TIPPS für Beamtenanwärter und Auszubildende

BerufsStart
im öffentlichen Dienst

www.berufsstart-im-oeffentlichen-dienst.de

Beruflicher Einstieg und Aufstieg

Rund um die Ausbildung im öffentlichen Dienst

Pflichten und Rechte während der Ausbildung

Rund ums selbstverdiente Geld

Link-TIPPS zu Musik, Film, Video xx. Auflage
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Beihilfe 
in Bund und Ländern
Mit einem Klinikverzeichnis

www.die-beihilfe.de

Beihilfeberechtigung

Bemessungssätze und Eigenbehalte

Beihilfefähige Aufwendungen

Mit Hinweisen zu den Landesvorschriften der Beihilfe

Bundesbeihilfeverordnung 12. Auflage

Unser Angebot – Ihr Vorteil
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Ein Unternehmen der AXA Gruppe
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir 
geben alles für Sie: 
mit unserer Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Jetzt Vorsorge-Check machen

Unsere Dienst- und Berufsunfähigkeitsversicherung bietet
Schutz von Anfang an – komme, was wolle.

✔ Bedarfsgerechter Dienstunfähigkeitsschutz speziell für Beamte

✔ Höhe der Dienstunfähigkeitsversicherung an Bedarf anpassbar

✔ Auch die Teil-Dienstunfähigkeit ist absicherbar

✔ Ihr persönlicher Vorsorge-Check online

Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen Dienst geben wir 
alles für Sie. Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen Betreuer in 
Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen: www.DBV.de 
oder Telefon 0800 166 55 94.



Private Krankenversicherung
Leistungsstarke Gesundheitsvorsorge 
für Beamte

Die HUK-COBURG ist ein starker Partner, 
auch wenn es um Ihre Gesundheit geht:

• Stabile und günstige Beiträge für Beamte und Beamtenanwärter
•  Geld zurück: aktuell vier Monatsbeiträge Rückerstattung bereits 

ab dem ersten leistungsfreien Kalenderjahr – Beamtenanwärter 
erhalten sogar sechs Monatsbeiträge Rückerstattung

• kompetent für den öffentlichen Dienst – die HUK-COBURG ist der 
größte deutsche  Beamtenversicherer

Wir beraten Sie gerne:
Adressen und Telefonnummern Ihrer Ansprech partner  nden Sie 
im örtlichen Telefonbuch oder unter www.HUK.de.
Oder rufen Sie direkt an: Telefon 09561 96-98221
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